


BEGINN:
Die Selbstversicherung schließt bei Personen, die nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz – außer gemäß § 2, 14a, 14b des Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetzes oder §2 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes – krankenversichert waren oder für die eine Anspruchsberechtigung in der Krankenversicherung be-
stand, zeitlich unmittelbar an das Ende der vorangegangenen Versicherung bzw. Anspruchsberechtigung an, wenn der Antrag auf Selbstversicherung innerhalb von
sechs Wochen nach dem Ende der Versicherung bzw. Anspruchsberechtigung gestellt wird.
In allen übrigen Fällen beginnt die Selbstversicherung mit dem auf die Antragstellung folgenden Tag, bei Personen, die aus der Pflichtversicherung gemäß § 2, 14a,
14b des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 2 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes ausgeschieden sind, jedoch frühestens mit dem Ablauf von 60
Kalendermonaten nach dem Ausscheiden aus dieser Pflichtversicherung. 
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